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2014/MC/689
öffentlich
24.10.2014
Frau K. Raaz
Herr J. Banek

Gestaltungsplanung öffentlicher Weg "Südquartier" Malchin Stadtumbaugebiet

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 10.11.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 25.11.2014 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 10.12.2014 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Der Gestaltungsplanung für den öffentlichen Weg „Südquartier“ im Stadtumbaugebiet wird 
zugestimmt.

Sach- und Rechtslage:
Die Entwurfsunterlage beinhaltet eine komplette Neugestaltung des Weges und der 
angrenzenden Freiflächen. Der vorhandene Klinkerpflasterweg wir bis zur Rosmarienstraße 
fortgesetzt. Die angrenzenden Randbereiche bis zur Grundstücksgrenze werden mit 
Granitkleinpflaster  in Passe in Drainbeton verlegt. Die Freifläche wird mit einem 
Bewegungsspielgerät( Typ ?), Felsen mit Wasserspiel und Bänken bestückt. Die Fläche wird 
mit farbigem Granitkleinpflaster, welches in verschiedenen Verbänden in Drainbeton verlegt 
wird, gestaltet. Das Spielgerät erhält einen Fallschutz aus Matten. Als Umrahmung der 
Fläche werden Rotbuchenhecken gepflanzt. 3 Solitärbäume (Kugelakazien) markieren den 
Weg. Das Niederschlagswasser wird zielgerichtet über ACO-Drainrinnen in die 
Regenwasserleitung eingeleitet. Aus zweckmäßigen Gründen wird diese Baumaßnahme  als 
Gemeinschaftsmaßnahme mit der WOGEMA und der MWG ausgeführt um eine einheitliche 
Gestaltung, unabhängig von den Grundstücksgrenzen, zu erhalten..

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Maßnahme wird ein Antrag auf Förderung aus Städtebauförderungsmitteln  nach E 6.3 für das 
Jahr 2015 gestellt.

Anlagen:
Lageplan
Vereinbarung zwischen der Stadt, der WOGEMA und der Malchiner 
Wohnungsgenossenschaft
Spielgerät Nr. 1 -5





Vereinbarung zwischen der Stadt Malchin, vertreten durch den treuhänderischen 

Sanierungsträger der GOS mbH,  

der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH und 

der Malchiner Wohnungsgenossenschaft 

zur gemeinsamen Errichtung und Gestaltung des öffentlichen Weges und der 

Außenanlagen  des Neubau WOGEMA und der Wohnungsgenossenschaft im Südquartier 

der Innenstadt 

Aus gestalterischen und zweckmäßigen Gründen soll der Bau des öffentlichen Weges und der 

Außenanlagen des neuen Wohngebäudes als gemeinsame Maßnahme erfolgen. Die Vergabe erfolgt 

an den günstigsten Bieter. 

Die Planung und Ausschreibung erfolgt durch das Architekturbüro Anke  Disterheft unterteilt in: 

LOS 1: öffentlicher Weg  einschließlich Leuchten, Spielpunkt, Wasserspiel und öffentliches Grün (Flur 

30, Flst. 127/16 Stadt Malchin, im Auftrag und für Rechnung der GOS,  

LOS 2: Außenanlagen einschließlich einheitlicher Pflasterung (Flur 30, Flst. 127/15) im Auftrag und für 

Rechnung der WOGEMA. 

Für das Los 1 wird ein Förderantrag  nach E 6.3 durch die GOS mbH gestellt. 

Für das Los 2 ist eine Förderung nach G10 der Außenanlagen vorgesehen.  Das Büro Disterheft 

unterstützt die WOGEMA bei der Erstellung  des Förderantrages. 

Entlang der Grundstücksgrenze Stadt - Wohnungsgenossenschaft erfolgt auf Kosten der Stadt  

ebenfalls die einheitliche Pflasterung und Gestaltung bis an  den von der Wohnungsgenossenschaft  

gesetzten Bord. Die Wohnungsgenossenschaft duldet unwiderruflich die geringfügige Überbauung 

ihres Grundstückes durch die Stadt. 

Gleichermaßen duldet  sie das Aufstellen  einer Leuchte auf ihrem Grundstück an der Einmündung  

ihres vorhandenen Weges in den öffentlichen Weg (siehe Lageplan 1 als Vertragsbestandteil). 

Beide Duldungen werden  als Baulast in das Baulastenverzeichnis  eingetragen. 

 

Zur Sicherung der Baufreiheit zur Errichtung des Neubauvorhabens Karl-Dressel-

Str./Rosmarienstraße machte sich vorab die Verlegung der Regenwasserleitung erforderlich. Das 

Angebot wurde durch die WOGEMA mbH eingeholt und die Leistung erbracht. Die entsprechenden 

Bau –und Planungskosten sollen im Verhältnis der zu entwässernden befestigten Flächen (m²) 

aufgeteilt werden (siehe Anlage 2). Dabei übernimmt die WOGEMA 70,18%, die Stadt 29,82% der 

Kosten. 

Die Herstellungskosten der Regenwasserleitung werden der GOS für ihren Teil in Rechnung gestellt. 

Spätestens mit der Rechnung sind entsprechende Nachweise für die Dichtigkeit der Leitung 

vorzulegen, ebenso ein entsprechender Bestandsplan im dxf Format.   



Bestandteil der öffentlichen  Baumaßnahme ist ein Felsen mit Wasserspiel ohne Trinkwasserqualität. 

Die WOGEMA erklärt sich bereit, die Wasserzuführung und die Stromversorgung vom Neubau zu 

gewährleisten. Die Kosten der erstmaligen Herstellung werden für die Zuleitungen von der Stadt 

getragen.  

Die WOGEMA übernimmt die laufenden Betriebskosten (Wasser und Strom usw.) und anfallende 

Reparaturkosten. Sie sichert den Betrieb des Wasserspieles vom 01.05. -30.09. des jeweiligen Jahres. 

Außerdem sichert die WOGEMA den Service für das Wasserspiel  über die Handwerker der 

Gesellschaft. 

Zur Überbrückung des starken Geländeabfalls zum WOGEMA Grundstückes erlaubt die Stadt auf 

ihrem  Grundstück die Errichtung einer Feldsteinbefestigung. Im Gegenzug übernimmt die WOGEMA 

auf dem Grundstück der Stadt die Pflege an beiden Seiten der Steine. 

 

Malchin, den …….. 

 

 

 

Stadt Malchin                                      WOGEMA                     Malchiner - Wohnungsgenossenschaft                                
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